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1. Hintergrund

• Seit Jahrzehnten ist Frage umstritten , ob flacheres oder steileres 
Starten zu weniger Fluglärm führt. Grundsätzlich führt flacheres Starten 
unter dem Flugpfad zu mehr, im weiteren Umfeld zu weniger Fluglärm. Im 
FFR und in FLK deshalb darauf verständigt , dass kein Verfahren 
pauschal gefordert werden kann, sondern entsprechend der 
Siedlungsstruktur bewertet werden muss.

• Lufthansa ändert standardmäßiges Abflugverfahren in  Deutschland 
zum 1.2.2013. Dabei wird Cutback anstelle von bisher in 1.500 Fuß in 
1.000 Fuß gesetzt. Grund: weniger Kerosinverbrauch , größere 
Wartungsintervalle für Triebwerke. Aufgrund einer Sicherheitswarnung 
wird Änderung bereits eine Woche später wieder ausgesetzt . 

• Behebung des technischen Problems. Lufthansa informiert auf 220. 
FLK-Sitzung am 24.4.2013 über Änderung des Cutbackse tzens
deutschlandweit ab 1.6.2013. Keine vorherige Beratun g der 
Kommission . Einigung zwischen DLH und FFR, Maßnahme mit 
einjährigem Monitoring zu begleiten.
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2. Was geschieht? Änderung der Schubreduktionshöhe
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2. Was geschieht? Änderung der Schubreduktionshöhe

• Beim Abflug steigt ein Flugzeug nach dem Abheben üblicherweise 
zunächst bis auf eine bestimmte Höhe mit ausgefahrenen 
Landeklappen und konstanter Geschwindigkeit. Dazu wird bei 
modernen Flugzeugen in der Regel nicht der maximal verfügbare, 
sondern ein reduzierter Startschub (Startleistung) genutzt.

• Bei Erreichen einer ersten Zielhöhe wird der Schub der Triebwerke auf 
Steigschub (Steigleistung) verändert. 

• Der Übergang von Start- auf Steigleistung (Schubreduktion) wird 
Cutback genannt. 

• Im weiteren Verlauf des Abflugs muss das Flugzeug beschleunigen, 
um die Klappen einfahren und anschließend mit einer höheren 
Geschwindigkeit auf die Reiseflughöhe steigen zu können.
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3. Einjähriger Probebetrieb

• Zeitraum Probebetrieb 1.7.2013 bis 30.6.2014
• Änderung des Cutbacksetzens innerhalb von Deutschland nur in Frankfurt 

und hier nur auf Abflügen von der Startbahn West (alle 
Abflugstrecken)

• Alle Flugzeugtypen der DLH „Classic“-Flotte (Passagierbeförderung im 
Linienflugbetrieb, nicht City oder Cargo)

• FAQ Cutback FFR: http://www.forum-flughafen-
region.de/fileadmin/files/FAQs/FAQ_Cutback_final.pdf
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4. Monitoring - Aufbau

• Durchführung des Monitorings und Auswertung durch FFR / UNH; 
alle Daten, Graphiken und Auswertungen: UNH, Fraport AG, DLR

• Vergleich der FANOMOS-Daten für alle Starts von der Startbahn 
West DLH „Classic“-Flotte 

• 6 Monate Untersuchungszeitraum:
o Zeitraum  ZA1: 01.08.2012 bis 31.01.2013
o Zeitraum  ZA2: 01.08.2013 bis 31.01.2014

• Um möglichst viele andere Einflussfaktoren auszuschließen, wurden 
Abflüge unterschieden nach Flugzeugtyp , konkretem Abfluggewicht,
Destination
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4. Monitoring - Aufbau

• 12 Flugzeugtypen untersucht, 3 beispielhaft dargestellt 

Flugzeugtypen - Destinationen: 

A319 EBBR, EDDM A320 EGLL, EDDM, LHBP

A321 EGLL, LEBL, EDDM LOWW A333 DNAA, DNMM, OEJN, OMAA 

A343 SBGL, OKBK A346 SKBO, SVMI, VTBS

A388 FAOR, WSSS B733 LFLL, LSZH, LKPR

B735 LSGG, EDDC B738 DGAA, OEDF (Nicht LH)

B744 SAEZ, SBGR, VABB 748 VIDP, VOBL

• Filterung und Auswertung der Abflüge der Messerergebnisse Messstationen 
der Fraport AG: MP 51, 52, 55, 57, 71, 72 und 77
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4. Monitoring - Aufbau

I. Flachstartverfahren

8

König 
Kurz

Aneki



4. Monitoring – Ergebnisse (226. FLK-Sitzung 29.7.14 )
a) Kategorie Medium: A 320 - Steigprofil auf König kurz
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4. Monitoring – Ergebnisse 
a)    A 320 nach London Heathrow 

Flughöhe und Geschwindigkeit am Tor 51/52 
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4. Monitoring – Ergebnisse
a) A 320 nach London Heathrow 

Flughöhe und Geschwindigkeit, Statistische Auswertung am Tor 51/52
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4. Monitoring – Ergebnisse
a)    A 320 Mittlere LAS*, max** und Standardabweichung
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*   LAS = Schalldruckpegel, gemessen mit der Frequenzbewertung „A“ und der Zeitbewertung „S“
** LAS, max = Maximalwert innerhalb eines Messzeitintervalls



4. Monitoring – Ergebnisse
b)   Kategorie Heavy: A 330 - Steigprofil auf ANEKI (RID)
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4. Monitoring – Ergebnisse
b)    A 333 nach Abuja / Nigeria

Flughöhe und Geschwindigkeit am Tor 51/52 
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4. Monitoring – Ergebnisse 
b)  A 333 nach Abuja / Nigeria

Flughöhe und Geschwindigkeit, Statistische Auswertung am Tor 51/52
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4. Monitoring – Ergebnisse 
b)    A 333 Mittlere LAS*, max** und Standardabweichung
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*   LAS = Schalldruckpegel, gemessen mit der Frequenzbewertung „A“ und der Zeitbewertung „S“
** LAS, max = Maximalwert innerhalb eines Messzeitintervalls



4. Monitoring – Ergebnisse 
c)   Kategorie Super: A 380 - Steigprofil auf König kurz
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4. Monitoring – Ergebnisse 
c)    A 388 nach Johannesburg

Flughöhe und Geschwindigkeit am Tor 51/52 
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4. Monitoring – Ergebnisse
c)  A 388 nach Johannesburg

Flughöhe und Geschwindigkeit, Statistische Auswertung am Tor 51/52
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4. Monitoring – Ergebnisse
c)    A 388 nach Singapore

Flughöhe und Geschwindigkeit am Tor 71/72 
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4. Monitoring – Ergebnisse
c)  A 388 nach Singapore

Flughöhe und Geschwindigkeit, Statistische Auswertung am Tor 71/72
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4. Monitoring – Ergebnisse
c)    A 388 Mittlere LAS*, max** und Standardabweichung
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*   LAS = Schalldruckpegel, gemessen mit der Frequenzbewertung „A“ und der Zeitbewertung „S“
** LAS, max = Maximalwert innerhalb eines Messzeitintervalls



4. Monitoring – Zusammenfassung FFR/UNH

• Gesamt: Pegelunterschiede zeigen nur geringe Untersc hiede 
zwischen Messungen : meist nur wenige Zehntel bis zu 1 dB in 
beide Richtungen, sowohl unter dem Flugpfad als auch  seitlich 
davon

• Unterschiede liegen fast immer – z. T. weit – innerhal b des 
Bereichs der Standardabweichung (Streubreite der Werte rund um dessen Mittelwert = 
durchschnittliche Entfernung aller gemessenen Werte vom Durchschnitt)

• Bei Medium-Flugzeugen (z. B. A320) ist Cutback-Verfahren in
beiden Varianten vor Erreichen von Siedlungsgebieten
abgeschlossen.
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4. Monitoring – Zusammenfassung FFR/UNH

Bei Heavy-, und Super-Flugzeugen (A330 und A380) fol gende 
Unterscheidung:

Abflüge nach Süden (ANEKI) – Messstellen 57,51,52,55 
• Messpunkte decken den Bereich des Höhenunterschieds  gut ab
• Messpunkt 57 zeigt bei Heavies tw. Pegelverringerungen bis zu 3dB; 

Grund ist mglw., dass Messpunkt sich zwischen 1000ft und 1500ft befindet, 
d.h. seitlich vom Flugpfad wirken sich sowohl die niedrigere Höhe als auch 
der niedrigerer Schub aus (Minderung entspricht hier generell der 
Prognose von Isermann).

Abflüge nach Osten (König kurz) – Messstellen 57,77,71,72
• Zeitpunkt & Position, die zum größten LAmax an Messstelle 57 gehören, 

sind wg. Kurvenflug nicht eindeutig definiert.
• Manche der schweren Interkont-Flugzeuge fliegen zwar 1000ft-Cutback, 

wg. der Höhenrestriktion bzgl. Egelsbach (2500ft nach Kurvenflug) wird 
aber der Steigflug kontinuierlich fortgesetzt.
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4. Monitoring – Zusammenfassung FFR/UNH

Die Restriktionen auf König kurz überlagern die Vorgaben des geänderten 
Cutbacksetzens. Das UNH stellt fest, dass auf fast allen anderen 
Abflugstrecken am Frankfurter Flughafen ebenfalls Restriktionen (wie 
Steiggradienten) festgelegt sind, ausgenommen Abflüge von Startbahn 
West nach Süden und Südwesten sowie 07 N lang. 

Eine kursorische Betrachtung bei Übertragung der Messpunkte auf 
andere Abflugstrecken am Flughafen Frankfurt gibt k eine Hinweise 
auf mögliche grundsätzlich andere Ergebnisse.

Eine Übertragbarkeit auf andere Standorte ist nicht mögl ich , da die 
jeweilige Situation – Definition der Flugverfahren mit Höhen- und 
Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie die Lage und Struktur der 
betroffenen Siedlungsflächen zu beachten ist.
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4. Monitoring – Zusammenfassung FFR/UNH
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4. Monitoring – Zusammenfassung FFR/UNH
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• Für den Weg nach Norden (TABUM) mit dem Designator F/J gilt „Cross 8.4 DME FFM at 3500 or above.“ und „Cross 11.4 DME TAU at 4400 or above.“

• Für den Weg nach Norden (TABUM) mit dem Designator G gilt:    „Cross 9.6 DME TAU at 4400 or above.“

• Für den Weg nach Westen (MASIR) gilt:                                               „Cross 13.7 DME FFM at 3600 or above.“



4. Monitoring – Zusammenfassung FFR/UNH
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• Für den Weg nach Norden Geschwindigkeitsbeschränkung: „immediate LT (MAX IAS 220 KT during turn), on R202 MTR inbound MTR“

• Die Beschränkung gilt für Kurvenflug bei MP 51/52

• Für den Weg nach Osten gibt es keine Constraints



5. Votum FLK, 226. Sitzung am 9.7.2014

• Für Starts auf Startbahn West auf Datengrundlage nach einem Jahr 
Probebetrieb keine signifikanten Änderungen bei 
Lärmeinwirkungen in besiedelten Gebieten im Umfeld der Startbahn 
West zu erwarten

• Aufgrund von Restriktionen wirkt sich Cutback voraussichtlich nur 
auf zwei Abflugstrecken am FH Frankfurt aus (N 07 lang und Starts 
von Startbahn West in Richtung Süden/Südwesten). 

• Noch stabilere Erkenntnisgrundlage erforderlich, de shalb:
– Zeitliche Ausweitung und mögliche Optimierung der L age der 

Messeinrichtungen / bzw. Ergänzung durch Kontrollme ssungen (z. B. in 
Büttelborn oder Groß-Gerau

• Keine Übertragbarkeit auf andere Standorte , da andere 
Siedlungsstruktur und Restriktionen, jeweils vor Ort zu prüfen!

• Bleibt bei Grundsatz, dass das jeweils lärmgünstigst e Verfahren 
anzuwenden ist!
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6. Entscheidung Lufthansa, PM vom 10.9.2014

Deutschlandweite Einführung des geänderten 
Cutback-Verfahrens ab 10.9.2014

I. Flachstartverfahren
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1. Hintergrund

• Hessischer Koalitionsvertrag 
„Dazu gehören insbesondere Entlastungen in den Stunden von 22 bis 23 
Uhr und 5 bis 6 Uhr. Ziel ist es, regelmäßig zu Lärmpausen von sieben 
Stunden in der Nacht zu kommen . Die Koalitionspartner halten dies 
durch den abwechselnden Verzicht auf die Nutzung einzelner Bahne n 
in den genannten Zeiten für möglich und wollen dies gemeinsam mit der 
Fraport und der DFS so schnell wie möglich realisieren. Die 
Koalitionspartner werden unverzüglich entsprechende Initiativen ergreifen. 
Für den Fall, dass dieses Ziel (siebenstündige Nutzungspausen) nicht in 
angemessener Zeit erreicht wird, behalten sich die Partner Initiativen 
für eine entsprechenden Planänderung bzw. modifiziert e 
Betriebsgenehmigung vor.“

II. Lärmpausen
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1. Hintergrund

• Entwicklung von 5 Modellen durch eine Arbeitsgruppe des HMWEVL mit 
Fraport, DFS, DLH. 

• Vorstellung der 5 Modelle durch Minister Tarek Al-Wazir auf gemeinsamer 
Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt und des Forum Flughafen und 
Region am 12.9.2014

• Erste Lärmberechnung des FFR / UNH (im Auftrag des HMWEVL) 
ebenfalls am 12.9.2014 vorgestellt. 

• Ziel: Einführung Sommerflugplan 2015 (Ende März), aber: 
ergebnisoffener Prozess im Hinblick auf Inhalt und Z eit

II. Lärmpausen
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2. Lärmpausenmodelle

Methode: je 4 Varianten bilden 1 Modell

II. Lärmpausen
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2. Lärmpausenmodelle

Mindestanforderungen:

• Keine Einschränkung der Sicherheit
• Vereinbarkeit mit dem Planfeststellungsbeschluss
• keine simultanen An- und Abflüge auf einer Bahn
• keine Neueinführung und keine Modifikation von Flugverfahren 
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2. Lärmpausenmodelle

Herausforderungen:

• Der Verkehrsmix für Landungen früh morgens hat sich ver ändert , der 
Heavyanteil beträgt rund 80% 

• Hierdurch steigt der einzuhaltende Sicherheitsabstan d zwischen den 
Flugzeugen, die Landungen sind langsamer getaktet

• Die Kapazität des alten Parallelbahnsystems ist für Land ungen 
zwischen 5-6 Uhr nicht mehr ausreichend => Eine Entlastung der NW-
Landebahn ist deshalb morgens nicht realisierbar, nur abends
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3. FLK-Kriterien zur Prüfung von Lärmpausen

FLK-Sitzung am 24.9.2014:

• Index- und Lärmkonturen-Berechnungen für aktuelle un d zukünftige 
Verkehrszahlen:
– beide Betriebsrichtungen einzeln
– Morgen- und Abendstunde einzeln
– Hochbetroffene und erweitertes Kontrollgebiet

• Vertrauensschutz zur Nutzung des Bahnensystems im Ausbaufall (4%
Landungen auf Centerbahn)

• Pauseneffekt im Hinblick auf Wechsel des Betriebskonzepts ab 6 Uhr
bzw. vor 22 Uhr
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3. FLK-Kriterien zur Prüfung von Lärmpausen

• Nachhaltigkeit der Anwendung der Modelle
• Kombinationsmöglichkeit mit lärmarmen An- und Abflug verfahren 

(Segmented Approach, DROps etc.)
• Änderungen des Lärmschutzbereichs (Baubeschränkungen, 

Änderungen ober- und unterhalb 2 dB-Dauerschallpegel)
• Möglichkeit eines rollierenden Systems verschiedener Modelle
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4. Zeitliche Planungen der FLK

• Gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen FFR und FLK nimmt aktuell 
Berechnungen anhand FLK-Kriterien vor , Arbeit bereits am 25.9.2014 
aufgenommen

• Ziel: Beratung FLK Ende des Jahres 2014 / Anfang 20 15
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1. Hintergrund

• Der zum Mediationspaket gehörende Anti-Lärm -Pakt beinhaltete 
bereits die Verständigung auf eine Lärmkontingentierung und die  
Schaffung lokaler Lärmobergrenzen.

• Auf der Grundlage einer eigens durchgeführten wissenschaftlichen 
Beurteilung durch das Regionale Dialogforum beschloss der 
Landtag im Jahr 2007, „dass der für das Jahr 2020 
prognostizierte Fluglärm eine Obergrenze darstellt, d ie nicht 
überschritten werden darf“, und beauftragte die Land esregierung, 
„geeignete Maßnahmen zur Deckelung des Fluglärms zu 
ergreifen“. 
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1. Hintergrund

• im Jahr 2007 erlassene Planfeststellungsbeschluss zum 
Flughafenausbau verschob das Thema aufgrund bis dato ungeklärter 
Berechnungsmethoden zunächst in die Zukunft, eröffnete dabei jedoch 
die Möglichkeit, eine Lärmobergrenze zukünftig zu etab lieren. 

• Hessischer Koalitionsvertrag, Jan. 2014
„Entsprechend der Empfehlungen der Mediation wird vereinbart, eine 
Lärmobergrenze für den Flughafen Frankfurt einzuführe n. Ziel ist es, 
eine deutliche Lärmreduzierung gegenüber den im 
Planfeststellungsbeschluss prognostizierten Werten zu  erreichen .“

III. Lärmobergrenzen
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2. FLK-Sondersitzung am 3.9.2014

a) Vorstellung des LOG-Modells von Prof. Wörner , Vorsitzender des DLR

b) Vorstellung eines von der FLK in Auftrag gegebenen
Rechtsgutachtens zu den „Möglichkeiten der rechtlichen
Implementierung einer Lärmobergrenze“

III. Lärmobergrenzen
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3. Ergebnis Rechtsgutachten

• Änderung des Planfeststellungsbeschlusses aufgrund des Auflagenvorbehalts
Auflagenvorbehalt in PFB Nr. 3, A XI 5.1.4.3 möglich:
„Im Übrigen bleibt die nachträgliche Festsetzung, Änderung o der
Ergänzung von Auflagen und betrieblichen Regelungen vorbeh alten.
Dabei kann auch eine zusammenfassende Gewichtung unterschi edlicher
Lärmbelastungen in der Umgebung des Flughafens in Gestalt e ines
Lärmindexes berücksichtigt werden.“

• BVerwG, Urteil vom 4.4.2012:
„Rn. 374: Im Übrigen hat sich die Planfeststellungsbehörde in Teil A XI
5.1.4 (S. 144 f.) des Planfeststellungsbeschlusses die nachträgliche
Festsetzung, Änderung oder Ergänzung von Auflagen zum Schutz der
Bevölkerung vor Fluglärm vorbehalten. Dieser Vorbehalt entfaltet
drittschützende Wirkung und schließt auch Maßnahmen des aktiven
Schallschutzes ein.

III. Lärmobergrenzen
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3. Ergebnis Rechtsgutachten

Voraussetzungen, dass Nr. 3 nutzbar ist:

• Grundwertungen der Abwägung im PFB müssen Bestand haben
‒ Verkehrsfunktion, Hub-Funktion, Abwickelbarkeit 701.000 Bewegungen
‒ Maßnahme muss üblichen rechtlichen Anforderungen genügen

(Verhältnismäßigkeit, Abwägungsfehlerfreiheit)
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4. Fazit Rechtsgutachten

• Bewegungsgrenze 701.000 möglich
− Vor Fertigstellung: Durch Land
− Nach Fertigstellung oder falls als wesentliche Änderung bewertet:

Antrag Fraport
• Bewegungsgrenze unterhalb 701.000 nicht möglich/erwartba r
• Lärmobergrenze basierend auf Lärmberechnung

Planungsflugplan für 701.000 Bewegungen
− Durch Land möglich, bei akustischer Definition muss aber

Verkehrsfunktion/Kapazität sichergestellt bleiben
• Lärmobergrenze mit Wert unterhalb des bereits abgewogenen

Lärmwerts im PFB
− Durch Land möglich, wenn Verkehrsfunktionen nicht beeinträchtigt

werden
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4. Fazit Rechtsgutachten

• Betriebsbeschränkungs-VO der EU ist zu beachten

− Verfügbare Möglichkeiten zur Minderung der Lärmauswi rkungen 
müssen ermittelt werden; 

− Voraussichtliche Kosteneffizienz der Lärmminderungsmaßnahmen 
ist gründlich zu bewerten . Dabei sind andere Maßnahmen bzw. 
Kombinationen von Maßnahmen zuvorderst zu berücksichtigen (Erlass 
von Betriebsbeschränkungen ist „nicht erstes Mittel “): 
o Reduzierung des Fluglärms an der Quelle;
o Planung und Verwaltung der Flächennutzung;
o Betriebliche Verfahren zur Lärmminderung.
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4. Fazit Rechtsgutachten

• Betriebsbeschränkungs-VO der EU ist zu beachten

− EU-Verordnungen gelten in den Mitgliedstaaten direkt (Unterschied
zu RL). Deshalb keine deutschen Umsetzungsgesetze erforderlich.

− VO wurde veröffentlicht am 12.6.2014
− Verordnung selbst regelt, dass sie erst 2 Jahre nach

Veröffentlichung in Kraft tritt, d. h. bis dahin gilt die bisherige
Rechtslage (d. h. alte Richtlinie mit deutschen Umsetzungsgesetzen)

− Zusätzlich gibt es noch einen ergänzenden Übergangszeitraum von max. einem Jahr, wenn das vorausgegangene Konsultationsverfahren
noch andauert. Das soll hier nicht weiter verfolgt werden, da Ausnahmebestimmungen in der Regel bestritten werden und auch die Annahme
innerhalb des Jahres behindert werden könnte. Das sollte deshalb nur ein letzter Notanker sein.
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5. Zeitliche Planungen FLK

Beratung von Anforderungen an eine Lärmobergrenze für den Fl ughafen
Frankfurt auf 228. Sitzung am 10.12.2014

III. Lärmobergrenzen
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Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit! 
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